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1. Vorwort 
 

 

Der Schützenverein Doenhausen e.V. bedankt sich bei den Personen, die 
sich um den Verein besonders verdient gemacht haben. 

 

Wir sehen diese Unterstützung und die Mitarbeit nicht als 

selbstverständlich an. Nur durch persönlichen Einsatz, Ideen und 

jeder Menge Idealismus ist es möglich einen Verein lebendig zu 

erhalten. 
 

In diesem Sinn entstand diese Ehrungsordnung, die als 
Entscheidungsgrundlage für Ehrungen und Anerkennungen dienen soll. 

 

Die Ehrungsordnung ersetzt mit ihrer Genehmigung durch die 
Jahreshauptversammlung am 20. März 2022 die 
Ehrungsparagrafen, die in der Satzung verankert waren.
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2. Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit  
a. Verein  

i. Verein, allgemein  
Der Schützenverein zeichnet seine Mitglieder folgendermaßen aus:  
5 Jahre Zugehörigkeit – 1 Stern auf grünem, glattem Schulterstück 

 
10 Jahre Zugehörigkeit – 2 Sterne auf grünem, glatten 
Schulterstück 20 Jahre Zugehörigkeit – Unteroffiziersschulterstücke  
25 Jahre Zugehörigkeit – 1 Stern auf Unteroffiziersschulterstücke  
35 Jahre Zugehörigkeit – grün-geflochtene Schulterstücke  
40 Jahre Zugehörigkeit – 1 Stern auf grün-geflochtenen Schulterstücken  
45 Jahre Zugehörigkeit – 2 Sterne auf grün-geflochtenen Schulterstücken 

 
50 Jahre Zugehörigkeit – 3 Sterne auf grün-geflochtenen 

Schulterstücken *) Trägt das Mitglied keine Uniform, so erhält es eine 

gesonderte Anerkennung, welche durch den Vorstand festgelegt wird.  
ii. Spielmannszug  

Der Spielmannszug zeichnet die aktiven Musiker folgendermaßen aus: 
 

5 Jahre – beidseitig auf Schulterstücke die Zahl 5 in Silber 

danach fortlaufend alle 5 Jahre eine weitere Auszeichnung. 

Ab 20 Jahre beidseitig goldene Zahlen 

 

b. Niedersächsischer Sportschützenverband (NSSV)  
i. NSSV, allgemein 

 
Zugehörigkeitsnadeln werden ab 20 Jahre Vereinszugehörigkeit vergeben. Die 

Nadeln werden durch den Schützenkreis Nienburg e.V. zum Jahresende für die 

Jahreshauptversammlung des Folgejahres an den Vereinsvorsitzenden 

versendet. Die Ehrung ist dann für die Jahreshauptversammlung vorgesehen. 

 

ii. NSSV, Musik 
 

Die Fachgruppe Musik des NSSV vergibt Zugehörigkeitsnadeln für 5-, 10-, 15-, 

25-,40-, und 50-jährige Zugehörigkeit. Die Beantragung erfolgt durch die 

Abteilungsleitung des Spielmannszuges. Unterschriftsberechtigt ist der 1. 

Vorsitzende des Schützenvereins. 

 

c. Schützenkreis Nienburg  
i. Es werden keine Zugehörigkeitsnadeln vergeben.
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d. Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDMV) – nur Spielmannszug 
 

i. Der BDMV vergibt Zugehörigkeitsnadeln für 5-, 10-, 20-, 25-, 30-jährige 
Zugehörigkeit Ehrennadeln. Ab 35-jährige Zugehörigkeit wird die Ehrennadel in 

Gold mit Diamanten vergeben. 
 

Ehrungen für Spielmannszug-Vorstand und Stabführung lt. BDMV 

Ehrungsordnung. Die Beantragung erfolgt durch die Abteilungsleitung 

des Spielmannszuges. Unterschriftsberechtigt ist der 1. Vorsitzende des 

Schützenvereins. 

 

3. Ehrungen für besondere Verdienste 
 
 

Mitglieder, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht haben, erhalten 

in Anerkennung ihrer Verdienste eine besondere Auszeichnung. Die Entscheidung über die 

Vergabe wird auf Vereinsebene durch den Vorstand geregelt. 
 
 

Ehrungen durch den Schützenkreis und den angegliederten Verbänden erfolgt auf Vorschlag 

des Vereinsvorstandes und wird durch den Kreisvorstand des Schützenkreises Nienburg e.V. 

genehmigt. 
 
 

Alle Mitglieder haben das Recht, ein Mitglied zu einer besonderen Ehrung vorzuschlagen. 

Dabei ist genau zu beschreiben, welche Verdienste das Mitglied erreicht hat. Der Vorstand 

entscheidet dann über den Vorschlag. 

 

Eine nächsthöhere Auszeichnung kann nur im Abstand von 3 Jahren vergeben werden. 

 

a. Verein 
 

i. Der Verein zeichnet für Verdienste in folgender Reihenfolge aus: 
(Nadel mit Vereinsemblem)  
- Verdienstnadel in Bronze  
- Verdienstnadel in Silber  
- Verdienstnadel in Gold  
- Verdienstnadel in Gold mit Ehrenkranz 

 

b. Spielmannszug  
i. Siehe Ehrung a) Verein Absatz i …  

(Nadel mit Spielmannszug-Logo)
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c. Schützenkreis 
 

i. Die Ehrungen durch den Schützenkreis Nienburg werden durch 
die aktuelle Ehrungsordnung des Kreisverbandes geregelt. 

 

d. Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV)  
i. Die Ehrungen durch den NSSV werden durch  

die aktuelle Ehrungsordnung des Schützenkreises Nienburg geregelt. 
 
 
 

4. Ernennung von Ehrenmitgliedern  
a. Verein 

 
i. Mit der Vollendung des 75. Lebensjahres wird das Mitglied zum 

Ehrenmitglied ernannt. Als Anerkennung wird eine Urkunde vergeben. 
 

ii. Ab 20 Jahre durchgängige Zugehörigkeit zum Vereinsvorstand erhält das 

Vorstandsmitglied bei Ausscheiden aus dem Vorstand die Ehrenmitgliedschaft 

mit dem Titel des am längsten innegehabten Vorstandsamtes (z.B. 

Ehrenschatzmeister, Ehrenschriftführer, usw.). Als Anerkennung wird eine 

Urkunde vergeben. Diese Ehrenmitglieder haben keinen Sitz im Vorstand, 

können aber als beratende Mitglieder zu Sitzungen eingeladen werden. 

 

b. Schützenkreis  
i. Dies regelt die aktuelle Ehrungsordnung des Schützenkreises Nienburg. 

 

c. Schützenverband Weser 
 

i. Der Schützenverband schlägt in der Verbandsvorstandssitzung Mitglieder 

vor, die sich über Jahre aktiv an den Rundenwettkämpfen beteiligt haben. 

Vorschläge können aus dem Vereinsvorstand gemacht werden. 

 

5. Ehrungen für Vorstandsmitglieder  
a. Langjährige Vorstandsarbeit 

 
i. Das Vorstandsmitglied erhält nach 5 Jahren aktiver Vereinsarbeit ein 

Präsent im Wert von 15 Euro  
ii. …alle weiteren 5 Jahre erhöht sich der Präsentwert um 5 Euro 

 

Die Vergabe erfolgt durch den Vorstand
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b. Ausscheiden aus dem Vorstand 
 

i. Ausscheiden nach 5-jähriger aktiver Vorstandsarbeit 
– Vereinsverdienstnadel in Bronze 

 
Ausscheiden nach 10-jähriger aktiver Vorstandsarbeit 
- Vereinsverdienstnadel in Silber 

 
Ausscheiden nach 15-jähriger aktiver Vorstandsarbeit 
- Vereinsdienstnadel in Gold 

 
Ausscheiden ab 20-jähriger aktiver Vorstandsarbeit 
- siehe §4 a ii der Ehrungsordnung 

 

6. Persönliche Ehrung  
a. Geburtstag 

 
i. Zum 65. Geburtstag erhält das Mitglied ein Präsent durch den Verein. Ab 

dem 70. Geburtstag alle 10 Jahre. Wert:  30 Euro  
 

Überreicht wird das Präsent durch den Ehrenvorstand oder persönlich 
geladene Mitglieder.  

b. Hochzeit 
 

i. Zur Hochzeit vergibt der Verein ein Präsent. Hierbei ist es unerheblich, 
ob ein Ehepartner oder das Ehepaar Mitglied im Verein sind. Wert: 50 
Euro 

 
Überreicht wird das Präsent durch den Ehrenvorstand oder persönlich 
geladene Mitglieder.  

c. Beerdigung  
i. Verein schaltet in der KREISZEITUNG einen Nachruf in der Größe 

 
9 cm mal 4 cm. Als letzten Gruß erhält das verstorbene Mitglied 
einen Kranz oder ein ansprechendes Gesteck mit Vereinsschleife.  
Eine Abordnung nimmt, wenn durch die Familie des Mitgliedes gewünscht, 

an der Trauerfeier teil. 

 

7. Sonstige Ehrungen und Anerkennungen 

 

a. Herausragende Projektunterstützung 
 

Hiermit sind Einzelprojekte gemeint, an denen ein Mitglied herausragend 
mitgewirkt hat, ohne aktiv im Vorstand mitzuarbeiten.  
Über die Auszeichnung entscheidet der Projektleiter in Absprache mit dem Vorstand 

 
i. In Anerkennung des erbrachten Einsatzes erhält das Mitglied ein 

besonderes Präsent.
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8. Regelungen zu dieser Ehrungsordnung 
 
 

Diese Ehrungsordnung erhält seine Gültigkeit nach Abstimmung in 
der Jahreshauptversammlung am 20. März 2022. 

 
Auszeichnungen werden ab diesem Datum zu dem Stand vergeben, der laut Ehrungsordnung 
vorgegeben ist. Eine rückwirkende Auszeichnung ist ausgeschlossen. 

 

Bei Unstimmigkeiten in der Anfangsphase entscheidet der Vorstand durch Mehrheitsbeschluss. 


